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  Die Wirtschaft ist auf eine offene und wettbewerbsorientierte Marktwirt-
schaft angewiesen. Diese stärkt die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 
der Unternehmen.

  Wettbewerbsbeschränkungen sind deshalb konsequent zu beseitigen.

  Die Wirtschaft hat eigens wettbewerbspolitische Grundsätze formuliert, an 
denen sie sich im Bereich der Wettbewerbspolitik orientiert.

faktenblatt: WettbeWerbSPOlItIk

wettbewerb belebt  
die schweizer wirtschaft

Die Schweiz hat eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung. Die Unternehmen 
stehen im Wettbewerb zueinander. Der kunde kann die Produkte vergleichen und 
frei auswählen, welches Produkt er kaufen möchte. Der freie Wettbewerb belebt 
die Wirtschaft und fördert die Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Wettbewerb 
ist aber nicht selbstverständlich. es gibt auch beschränkungen des Wettbewerbs. 
Zu solchen beschränkungen gehören zum beispiel Preisabsprachen von Unter-
nehmen (kartelle) oder auch staatliche regulierungen und Gesetze, die die Wirt-
schaftsfreiheit verletzen oder Marktteilnehmer gegenüber anderen diskriminieren.
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WorUM es Geht

OHne WettbeWerb  
keIne leIStUnG UnD InnOVatIOn

Wettbewerb ist nicht selbstverständlich

eine marktwirtschaftlich orientierte Wirtschaftsordnung ist von funktionieren-
dem Wettbewerb gekennzeichnet. Das heisst, dass die Unternehmen zuein-
ander in einem konkurrenzverhältnis stehen. Das wirkt sich positiv aus: Die 
Unternehmen haben einen anreiz, innovativ zu sein und den konsumenten ein 
gutes Preis-leistungs-Verhältnis anzubieten. Der kunde ist könig und kann 
frei zwischen verschiedenen Produkten auswählen.

In der Praxis gibt es allerdings oft beschränkungen des Wettbewerbs. Wenn 
sich beispielsweise in einer einkaufsmeile alle kleiderläden zusammen-
schliessen und fixe Preise festlegen, ist der Wettbewerb ausgeschaltet. auch 
der Staat kann den Wettbewerb beschränken, indem er beispielsweise den 
binnenmarkt vor ausländischer konkurrenz schützt. Der fehlende Wettbe-
werbsdruck kann zu überhöhten Preisen führen und lähmt generell die Wett-
bewerbs- und Innovationsfähigkeit der Wirtschaft.

Um solche Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern, braucht es eine 
aktive Wettbewerbspolitik, die sowohl private Wettbewerbsbeschränkungen – 
wie abreden zwischen Unternehmen – als auch staatliche Wettbewerbsein-
schränkungen – wie abschottung der Märkte oder diskriminierende regulie-
rungen – bekämpft.

Wettbewerbspolitische Grundsätze von economiesuisse

Die Wirtschaft setzt sich für eine liberale Wirtschaftspolitik ein. Offene Märkte 
und intensiver Wettbewerb stärken die Schweizer Wirtschaft. 

Die wettbewerbspolitischen Grundsätze von economiesuisse sind ein Orientie-
rungspunkt für die beurteilung der Wettbewerbspolitik der Schweiz. ein 
funktionierender Wettbewerb ist Grundlage einer freiheitlichen Wirtschafts-
ordnung. Deshalb gehört die Wettbewerbspolitik zu den kernbereichen 
liberaler Wirtschaftspolitik und aller bestrebungen zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts Schweiz. Sie dient der aufrechterhaltung und wo nötig der 
Verbesserung unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Dies bedingt 
eine auf die Sicherung des freien Zugangs zu ausländischen Märkten ausge-
richtete aussenwirtschaftspolitik, eine aktive forschungspolitik und generell 
die klare Orientierung aller standortrelevanten Politikbereiche an den besten 
weltweit.

PreIS- 
WettbeWerb
Die Unternehmen stehen im  
Wettbewerb zueinander.  
Die Konsumenten profitieren  
von interessanten Angeboten.

Rotho gibts in Ihrer Migros

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 10.5 BIS 23.5.2011 ODER SOLANGE VORRAT

AKTION

16.80
Frontbox System
dunkelblau/transparent

12.80
Livingbox small

29.–
statt 58.–
Roller 6 mit Deckel

2er-Set, dunkelblau/

transparent

50%

6.90
Creative Box, 5L
Hello Kitty/Spiderman

Erhältlich in grösseren Migros-Filialen

4.90
Creative Fun Box

Spiderman/Hello Kitty

19.90
Rollerbox
Hello Kitty

31.50
statt 63.–
Clappbox A3
3er-Set, hellblau/
transparent

50%
24.80
statt 37.50
Frontbox klein
3er-Set, dunkelblau/transparent
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VIele POlItISCHe bereICHe  
Haben eInen eInflUSS aUf Den 
WettbeWerb

Kartellgesetz als herz der Wettbewerbspolitik

Das kartellgesetz ist der kern der Wettbewerbspolitik. Dieses Gesetz um-
schreibt die regeln, an die sich die Unternehmen im freien Markt halten müs-
sen. Untersagt sind beispielsweise abreden, die den Wettbewerb ausschalten, 
aber auch missbräuchliche Verhaltensweisen von marktbeherrschenden 
Unternehmen. 

Die Wettbewerbskommission (WekO) sorgt dafür, dass sich die Marktteil-
nehmer an die Spielregeln des freien Wettbewerbs halten. Die WekO ist eine 
Milizbehörde und besteht aus zwölf vom bundesrat gewählten Mitgliedern.  
Sie wird von einem dreiköpfigen Präsidium geleitet. Die WekO hat ein Sekreta-
riat, das gemeldete Wettbewerbsverstösse untersucht. Das Sekretariat stellt 
der WekO die ergebnisse der Untersuchung zu. Stellt sich heraus, dass durch 
kartellabsprachen der Wettbewerb beschränkt wurde, verfügt die WekO 
direkt gegen den Verursacher. neben der Verfügungskompetenz hat die Wett-
bewerbskommission die aufgabe, empfehlungen und Stellungnahmen an 
politische behörden abzugeben sowie Gutachten zu Wettbewerbsfragen von 
grundsätzlicher bedeutung zu erstatten. 

Wettbewerbspolitik umfasst weitere Bereiche

Das kartellgesetz ist aber nicht der einzige bereich, wo der Staat Wettbewerbs-
politik betreibt. Wichtige bestandteile einer umfassend verstandenen Wett- 
bewerbspolitik sind auch eine liberale, am freihandel orientierte aussen-
wirtschaftspolitik, eine binnenwirtschaftspolitik mit dem Ziel, möglichst viele 
Marktzutrittsbarrieren und Hemmnisse zu beseitigen sowie eine liberalisie-
rungspolitik im bereich der Infrastrukturen. auch weitere bereiche (siehe 
abbildung Seite 4) haben einen einfluss auf die Wettbewerbsordnung. 

WekO alS 
SCHIeDSrICHter
Die Wettbewerbskommission ist ver-
antwortlich, dass in der  
Marktwirtschaft die regeln des 
Wettbewerbs eingehalten werden.
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Kartellgesetz im Umfeld weiterer wettbewerbsrelevanter Gesetze und 
internationaler regeln

ICn: International Competition network (Zusammenarbeit der Wettbewerbsbehörden); OeCD: 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung; tHG: bundesgesetz über die 

technischen Handelshemmnisse; fMG: fernmeldegesetz; Strom VG: Stromversorgungsgesetz; 

böb: bundesgesetz über das öffentliche beschaffungswesen; bGbM: binnenmarktgesetz; UWG: 

bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; PüG: Preisüberwachungsgesetz

Quellen: eigene Darstellung

WettbeWerbS- 
POlItIk
Im sinne einer umfassend verstan-
denen Wettbewerbspolitik muss 
das Kartellgesetz im Umfeld weite-
rer für den Wettbewerb relevanter 
Gesetze und internationaler regeln 
beurteilt werden.
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DIe FAlschen rezepte

PrOtektIOnISMUS UnD  
ÜberreGUlIerUnG alS  
«WettbeWerbSkIller»

fehlender Wettbewerbsdruck führt zu überhöhten Preisen und einem schlech-
teren Preis-leistungs-Verhältnis. Der Wettbewerb bestimmt darüber hinaus 
auch massgeblich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. fehlt der 
gesunde Wettbewerb, haben die Marktteilnehmer weniger anreiz, innovativer 
und produktiver zu werden. Das wirkt sich wiederum auf den Preis der Pro-
dukte aus. Protektionismus von gewissen branchen ist deshalb fehl am Platz. 
Dieser schwächt die Schweizer Wirtschaft und wirkt sich auch negativ auf  
die konsumentinnen und konsumenten aus. 

neben dem Protektionismus gefährden bürokratische abläufe sowie eine 
Unzahl von Verordnungen und Gesetze den freien Wettbewerb, indem sie  
Unternehmen blockieren und lähmen. 

ein aktuelles beispiel für eine schädliche Wettbewerbsbeschränkung ist die 
Wiedereinführung der buchpreisbindung. noch vor vier Jahren wurde die 
buchpreisbindung abgeschafft. Das heisst, dass bücher nicht länger durch 
ein staatliches Preiskartell geschützt werden mussten. Die Preise für bücher 
sind gesunken, ohne dass im freien büchermarkt ein Sterben von buchhand-
lungen eingesetzt oder die kulturelle Vielfalt gelitten hätte. In der frühjahrs-
session 2011 hat das Parlament trotzdem mit einem neuen bundesgesetz die 
buchpreisbindung wieder eingeführt. aus Sicht der Wirtschaft ist dieser  
entscheid ein ordnungspolitischer Sündenfall, indem schwerwiegend in die 
Wirtschaftsfreiheit eingegriffen wird. Der buchhandel ist ein gut funktionieren-
der Markt, der keiner staatlichen regulierung bedarf. Die buchpreisbindung 
ist ein gefährlicher Schritt zur Planwirtschaft und ein problematisches Prä- 
 judiz für andere branchen. Die buchpreisbindung ist fehl am Platz: kartellartige 
Preise führen zu störenden Wettbewerbsverzerrungen und letztlich zu mehr 
bürokratie. Dies geht zulasten der leserinnen und leser. Dass die buchpreis-
bindung zusätzlich auch für den Internethandel gilt, ist absurd. letztlich pro-
fitieren insbesondere die grossen ausländischen Verlage und Handelsketten, 
die für ihre lieferungen in die Schweiz ihre Margen erhöhen müssen. Den 
kleinen buchhandlungen im Quartier bringt die buchpreisbindung wenig.  
Gegen das neue Gesetz wurde das referendum ergriffen. Damit dürfte das 
Volk das letzte Wort haben.
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so GeWInnt DIe schWeIz

Offene MÄrkte UnD  
klare SPIelreGeln StÄrken  
Den WettbeWerb

Wettbewerbspolitische Grundsätze der Wirtschaft

für die Wirtschaft gehört die Wettbewerbspolitik zu den kernbereichen libe- 
raler Wirtschaftspolitik und aller bestrebungen zur Stärkung des Wirtschafts-
standorts Schweiz. economiesuisse orientiert sich dabei an wettbewerbspoli-
tischen Grundsätzen. Zu diesen Grundsätzen zählen:

– Wirksamer Wettbewerb als fundament der Marktwirtschaft: Die Markt-
wirtschaft beruht auf einem funktionierenden und wirksamen Wettbewerb. 
Dieser führt zu Innovation und technischem fortschritt, einem breiteren 
angebot, einem kompetitiveren Preis-leistungs-Verhältnis von Produkten 
und Dienstleistungen sowie zur Steigerung der Wohlfahrt insgesamt. Wett-
bewerbliche lösungen sind aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht auch 
dann zu bevorzugen, wenn sie für einzelne betroffene zu Umstellungen und 
anpassungen führen. 

– Offene Märkte als Voraussetzung für Wachstum: Je offener eine Volkswirt-
schaft nach aussen ist, desto höher ist deren Wachstumspotenzial. Protek-
tionismus an den aussengrenzen hingegen reduziert den Wettbewerb zwi-
schen den Wirtschaftsakteuren und damit das Wirtschaftswachstum eines 
landes. In einer kleinen Volkswirtschaft sind offene Märkte von besonderer 
bedeutung. Deshalb sind staatliche Marktzutrittsbarrieren und Handels-
hemmnisse zu beseitigen. 

– keine verzerrenden regulierungen: regulierungen (Gesetze, Verordnungen) 
können oft den Wettbewerb verzerren. Im rahmen jeder Vorlage für ein  
Gesetz oder eine Verordnung sind die auswirkungen auf den Wettbewerb 
darzulegen. Verzerrungen sind zu minimieren, alle eingriffe müssen ver-
hältnismässig sein (möglichst geringfügiger eingriff in den Wettbewerb) 
und sind mit konkreten öffentlichen Interessen im einzelfall zu rechtfertigen.

– ein Wettbewerbsrecht statt unzählige sektorielle Vorschriften: Die Wettbe-
werbspolitik soll sich für alle branchen und Unternehmen an den gleichen 
Grundsätzen orientieren. entsprechend sollen die wettbewerbspolitischen 
regeln möglichst einheitlich im kartellrecht und nicht in den sektoriellen 
Gesetzen festgelegt werden. Von branchenspezifischen abweichungen soll 
abstand genommen werden.

– Voraussehbarkeit und rechtssicherheit zentral: Voraussehbarkeit und 
rechtssicherheit sind für alle Wirtschaftsakteure besonders wichtig. Hier 
ist vor allem die Wettbewerbskommission gefordert mit kohärenten ent-
scheiden über Meldungen von Unternehmen, mit praxisorientierten bekannt-
machungen und einer nachvollziehbaren Praxis (inklusive der Publikation 
von entscheiden). Die Verfahren sind rasch und effizient durchzuführen, 
müssen jedoch die notwendigen Verteidigungsrechte für die Unternehmen 
wahren.
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– eigentumsrechte schützen, Wettbewerb wahren: Das Immaterialgüterrecht 
wie zum beispiel das Patentrecht fördert die Innovation und ist für die 
Schweiz als land ohne natürliche ressourcen mit einer wissensorientierten 
Wirtschaft zentral. Die geistigen eigentumsrechte sind wie das physische 
eigentum in vollem Umfang zu schützen. entsprechend werden Wettbe-
werbswirkungen, die sich ausschliesslich aus der Gesetzgebung über das 
geistige eigentum ergeben, vom kartellgesetz nicht erfasst. Hingegen  
unterliegt das Verhalten eines marktbeherrschenden Unternehmens auch 
dann einer wettbewerbsrechtlichen beurteilung, wenn sich die Marktbe-
herrschung aus diesen rechten ergibt.

– Öffentliche ausschreibungen als Wettbewerbsinstrument: Öffentliche  
ausschreibungen sind ein wirkungsvolles Instrument zur Herstellung von  
Wettbewerb. Die entsprechenden Verfahren sind straff und verhältnis-
mässig so zu führen, dass sie nicht zu einer überschiessenden administra-
tiven belastung für die beteiligten werden und dass die Umschreibung  
der ausschreibungskriterien nicht zur abschottung missbraucht werden 
können.

– Wettbewerb auch bei der Grundversorgung: bei der Umschreibung und  
Sicherstellung der Grundversorgung steht die Schaffung und Wahrung von 
Wettbewerb im Vordergrund. Staatliche eingriffe sind so auszugestalten, 
dass der Wettbewerb nicht verzerrt wird.
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servIce

InfOS UnD aUSkÜnfte

Dossiers und links

>  www.economiesuisse.ch/wettbewerb

> Kartellgesetzrevision: Bundesrat nimmt Anliegen der Wirtschaft auf

>  Unternehmen im Wettbewerb. evaluation des Kartellgesetzes

Ihr Ansprechpartner bei economiesuisse

thomas Pletscher 
leiter Wettbewerb und regulatorisches 
Mitglied der Geschäftsleitung  
thomas.pletscher@economiesuisse.ch
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